
Gesetz über die Hochschulen des Landes Brandenburg 
(Brandenburgisches Hochschulgesetz – BbgHG) 

vom 18. Dezember 2008 (GVBl. I S. 318)

Inhaltsübersicht*
Abschnitt 12 - Studentenwerke -

  § 76 Organisation; Rechtsstellung; Aufgaben
  § 77 Verwaltungsrat
  § 78 Geschäftsführer
  § 79 Finanzierung, Wirtschaftsführung und Rechnungswesen
  § 80 Aufsicht

*) Nicht Bestandteil des amtlichen Textes

Abschnitt 12
Studentenwerke

§ 76
Organisation; Rechtsstellung; Aufgaben

(1) Studentenwerke sind rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts mit dem Recht auf 
Selbstverwaltung. Ihre Organe sind der Verwaltungsrat und der Geschäftsführer. Jedes Stu-
dentenwerk gibt sich eine Satzung und eine Beitragsordnung. Diese bedürfen der Geneh-
migung des für die Hochschulen zuständigen Mitglieds der Landesregierung.

(2) Studentenwerke haben die Aufgabe, für die Studierenden Dienstleistungen auf sozi-
alem, wirtschaftlichem, gesundheitlichem und kulturellem Gebiet zu erbringen. Sie erfüllen 
diese Aufgaben insbesondere durch
1. die Errichtung und Bewirtschaftung von Verpflegungseinrichtungen und von Einrichtun-
gen für das studentische Wohnen,
2. Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zur Bereitstellung einer Freizeitunfallversiche-
rung, soweit nicht andere Vorschriften bestehen, und
3. die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, soweit ihnen diese Auf-
gabe übertragen ist, die Gewährung von Beihilfen und Darlehen sowie weitere Maßnahmen 
der Studienförderung. Studentenwerke können Einrichtungen der Kinderbetreuung unter-
halten sowie Räume und Anlagen zur Förderung kultureller und sportlicher Interessen der 
Studierenden bereitstellen, soweit dies nicht den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit widerspricht.

(3) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung
1. im Benehmen mit dem zuständigen Ausschuss des Landtages Studentenwerke zu bilden, 
ihre Zuständigkeit festzulegen und aufzulösen,
2. weitere Einzelheiten zur Organisation von Studentenwerken festzulegen,
3. Studentenwerken weitere Aufgaben zu übertragen und
4. im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Mitglied der Landesregierung Rege-
lungen über die Grundsätze der Finanzierung und Wirtschaftsführung von Studentenwerken 
zu treffen.



§ 77
Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat berät und entscheidet in Angelegenheiten des Studentenwerkes von 
grundsätzlicher Bedeutung, soweit durch dieses Gesetz oder die Satzung nichts anderes 
bestimmt ist. Ihm obliegen insbesondere
1. die Aufstellung von Grundsätzen über die Tätigkeit des Studentenwerkes und die Entwick-
lung seiner Einrichtungen,
2. der Erlass der Satzung und der Beitragsordnung sowie die Festsetzung der 
Beitragshöhe,
3. der Erlass der Ordnungen über die Nutzung der vom Studentenwerk betriebenen Einrich-
tungen,
4. die Wahl des Geschäftsführers sowie seine Bestellung und Abberufung nach Zustimmung 
der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde,
5. die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplanentwurf sowie die Kontrolle der Einhaltung 
des Wirtschaftsplanes,
6. die Entgegennahme und Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Entlastung des 
Geschäftsführers und
7. die Zustimmung zum Erwerb, zur Veräußerung, zur Belastung von Grundstücken und 
Grundstücksrechten, zur Aufnahme von Darlehen und zur Übernahme von Bürgschaften, 
soweit es sich nicht um laufende Geschäfte handelt; im Anwendungsbereich der §§ 64 und 
65 der Landeshaushaltsordnung bedarf es insoweit auch der Zustimmung der für die Hoch-
schulen zuständigen obersten Landesbehörde.

§ 78
Geschäftsführer

(1) Der Geschäftsführer leitet das Studentenwerk und führt dessen Geschäfte in eigener 
Zuständigkeit, soweit der Verwaltungsrat nicht zuständig ist. Er vertritt das Studentenwerk 
nach außen.

(2) Die Bestellung des Geschäftsführers kann auf Zeit erfolgen. Die Amtszeit beträgt in 
diesem Fall sechs Jahre. Eine erneute Bestellung ist zulässig.

(3) Der Geschäftsführer ist dem Verwaltungsrat verantwortlich. Er bereitet dessen Beschlüsse 
vor und sorgt für ihre Ausführung. Er hat dem Verwaltungsrat Auskünfte zu erteilen.

(4)
Der Geschäftsführer hat Beschlüsse des Verwaltungsrats, die rechtswidrig sind oder die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verletzen, zu beanstanden. Die Bean-
standung hat aufschiebende Wirkung. Erfolgt keine Abhilfe, unterrichtet der Geschäftsführer 
die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde.



§ 79
Finanzierung, Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben stehen jedem Studentenwerk folgende Einnahmen zur 
Verfügung:
1. Einnahmen aus Verpflegungsbetrieben, Wohnheimen und sonstigen Dienstleistungen,
2. staatliche Zuweisungen nach Maßgabe des Haushalts des Landes,
3. Beiträge der Studierenden und
4. Zuwendungen Dritter.

(2) Den Studentenwerken werden die erforderlichen Kosten für die Durchführung des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes erstattet.

(3) Die Beiträge nach Absatz 1 Nr. 3 werden durch ein Studentenwerk aufgrund der Bei-
tragsordnung von den Studierenden erhoben. Die Beiträge sind vor der Immatrikulation oder 
der Rückmeldung der Studierenden fällig, werden von der Hochschule gebührenfrei einge-
zogen und an das zuständige Studentenwerk überwiesen. Die Höhe der Beiträge richtet 
sich nach dem für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Studentenwerkes erforderlichen 
Aufwand.

(4) Die §§ 1 bis 87 sowie §§ 106 bis 110 der Landeshaushaltsordnung finden mit Ausnah-
men der §§ 7, 18 Abs. 2, 55, 64 und 65 keine Anwendung.

§ 80
Aufsicht

Studentenwerke unterstehen der Rechtsaufsicht des für die Hochschulen zuständigen Mit-
glieds der Landesregierung. Soweit sie Angelegenheiten nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 und § 76 
Abs. 3 Nr. 3 wahrnehmen, unterstehen sie auch seiner Fachaufsicht.


